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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1996

Norm

ABGB §358 III

ABGB §1010

ABGB §1299 C

Rechtssatz

Der Treuhänder darf im Hinblick auf seine besondere Vertrauensstellung, wenn überhaupt, dann nur in ganz

besonders dringenden Notfällen einen Substituten bestellen, ohne dazu vorher das Einverständnis des Treugebers

einzuholen. Wäre aber eine Substitution unzulässig, dann haftet der Treuhänder als Beauftragter dem Treugeber für

Erfüllung und jeden Schaden, der ohne die Weitergabe nicht entstanden wäre.
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